
Tarif für die Abgabe elektrischer Energie in Mittelspannung 

(Mittelspannungstarif M) 

vom ... 

 

 

Der Grosse Gemeinderat erlässt, gestützt auf Art. 44 des Reglements über die Abgabe 
von Energie und Wasser durch die Versorgungsbetriebe vom 28.10.1969,1 als Gebüh-
rentarif: 
 
Anwendungs- Art. 1 
bereich  Dieser Tarif gilt für die Abgabe elektrischer Energie in Mittel-

spannung über private Transformatorenstationen. 
Das Werk entscheidet aufgrund des mutmasslichen Energie- 

und Leistungsbedarfs sowie der Netzverhältnisse, ob für die E-
nergieabgabe eine eigene Transformatorenstation erstellt und be-
trieben werden muss. 

Energie- und  Art. 2 
Leistungsmessung  Die Energiebezüge werden getrennt nach Hochtarif und Nieder-

tarif gemessen. Die beanspruchte Leistung wird während den 
Hochtarifzeiten über Intervalle von 15 Minuten gemessen. Die 
Blindenergiebezüge werden separat gemessen. 
Die Tarifzeiten sind: 

a. Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 bis 20.00 Uhr 
 Samstag 07.00 bis 13.00 Uhr 

b. Niedertarif (NT): Übrige Zeiten 
Das Werk kann die Tarifzeiten aus technischen Gründen vorü-

bergehend verschieben. 

Gebühren Art. 3 
  Die Gebühren für die bezogenen Mengen Energie betragen 

a. während den Hochtarifzeiten 14,6 Rp./kWh 
b. während den Niedertarifzeiten 7,4 Rp./kWh 
Für die höchste während einer Ableseperiode im Hochtarif be-

anspruchte Leistung wird eine monatliche Leistungsgebühr von 
Fr. 8.20/kW verrechnet. 
Für Blindenergiebezüge, die während einer Ableseperiode die 

Höhe von 42,6 % des jeweiligen Wirkenergiebezuges überstei-
gen (Leistungsfaktor cos phi = 0,92), werden folgende Gebühren 
erhoben 
a. während den Hochtarifzeiten 4,0 Rp./kVarh 
b. während den Niedertarifzeiten 3,0 Rp./kVarh 
Die Mehrwertsteuer ist in den in diesem Tarif festgesetzten 

Gebühren nicht enthalten. 

Aufhebung bis- Art. 4 
herigen Rechts  Der Tarif für die Abgabe elektrischer Energie in Mittelspannung 

(Mittelspannungstarif M) vom 30. April 19961 wird aufgehoben. 
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Inkrafttreten Art. 5 
Dieser Tarif tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. 

 
 
 
St.Gallen, den .... 
 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderats 
Der Präsident: 
Karl Gabler 

 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 

A 
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